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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1969

Norm

StGB §32

StGB §46

Rechtssatz

Die schon bei Ausmessung der Strafe durch das Erstgericht erfolgte Berücksichtigung der Möglichkeit einer späteren

bedingten Entlassung (Bemessung des Strafmaßes unter dem Gesichtspunkt, die Resozialisierung des Angeklagten

trotz der durch die allfällige bedingte Entlassung verkürzte Strafzeit zu ermöglichen) ist rechtlich verfehlt.

Entscheidungstexte

10 Os 199/69

Entscheidungstext OGH 07.11.1969 10 Os 199/69

Veröff: EvBl 1970/170 S 275 = SSt 40/50

11 Os 184/76

Entscheidungstext OGH 11.01.1977 11 Os 184/76

Ähnlich; Beisatz: Gilt auch für eine, allenfalls künftig ausgeschlossene bedingte Entlassung. (T1)
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